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§ 149 BSVG Übertragung der
Durchführung von beruflichen

Maßnahmen der Rehabilitation
 BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.10.2024

§ 149.

Der Versicherungsträger kann die Durchführung von beru-ichen Maßnahmen der Rehabilitation dem

Arbeitsmarktservice übertragen. Er hat dem Arbeitsmarktservice die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten soweit zu

ersetzen, als sie über das hinausgehen, was dieses an Leistungen gewährt hätte, wäre ein Begehren auf derartige

Maßnahmen gestellt worden.
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